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#WIRANDEINERSEITE

Am 10. Juni 2021 befasst sich der Deut-
sche Bundestag mit dem eingebrachten 
Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung 
der Bundesbesoldung und -versorgung für 
2021/2022 und zur Änderung weiterer 
dienstrechtlicher Vorschriften. Im Gesetze-
sentwurfes stehen die jeweiligen Summen 
der Polizeizulage. Diese sind bisher unver-
ändert und enthalten noch keine Erhöhung.

Auf Initiative der CSU-Bundestagsfraktion 
und der DPolG Bundespolizeigewerkschaft 
soll nun die Erhöhung der Polizeizulage er-
folgen. Es geht um eine Erhöhung der Po-
lizeizulage um 20%.

Gerade in heutigen Zeiten ist ein solches 
Zeichen der Wertschätzung aus dem par-
lamentarischen Bereich für unsere Kolle-
ginnen und Kollegen der Bundespolizei 
dringend geboten.

Die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage 
ist aber damit nicht vom Tisch! Die Ruhege-
haltsfähigkeit MUSS dringend in das Wahl-
programm der CDU/CSU und im Anschluss 
selbstverständlich auch in den Koalitions-
vertrag der Unionsfraktionen. 

Gemeinsame Initiative der DPolG Bundespolizeigewerkschaft 
und der CSU im Deutschen Bundestag

ERHÖHUNG DER 
POLIZEIZULAGE

von 190,- auf 228,- Euro

von 95,- auf 114,- Euro (1. Dienstjahr)


